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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 07.04.2016 nicht öffentlich Vorberatung 

Bau- und Verkehrsausschuss 14.04.2016 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

01 

Die letztmalige Bereitstellung weiterer Stellplatzablösebeträge für den Neubau der 

Fahrradstation II am Südeingang des Erfurter Hauptbahnhofes in Höhe von max. 44.327 Euro wird 

beschlossen. 

 

 

 

 

07.04.2016 i.V. gez. T. Thierbach    

Datum, Unterschrift 

 

  

 

04 Bauamt 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Bereitstellung weiterer 

Stellplatzablösebeträge für den Neubau der 

Fahrradstation II am Südeingang des Erfurter 

Hauptbahnhofes 

 

Drucksache 0183/16 
 

Bau- und 

Verkehrsausschuss 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling X Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling X Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein X Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein X Ja Gesamtkosten 484.227 EUR 

   ↓ 
 

 2016 2017 2018 2019 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen 309.900 EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben 484.227 EUR  EUR  EUR  EUR 

 

 X Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

X Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 – Finanzierungsmodell 

Anlage 2 – Begründung Dringlichkeit  

 

 

 

 

Beschlusslage 

Beschluss-Nr. 1115/12 – Fahrradabstellkonzept für den Bereich des Hauptbahnhofes Erfurt 

Beschluss-Nr. 0691/13 – Neubau einer überdachten Fahrradabstellanlage am Südeingang des 

                                                  Erfurter Hauptbahnhofes 

Beschluss-Nr. 1050/14 - Weitere Bereitstellung von Stellplatzablösebeträgen für den Neubau einer 

                                                 Fahrradabstellanlage am Südeingang des Erfurter Hauptbahnhofes 

Beschluss-Nr. 1658/14 – Information über den Verfahrensstand zum Neubau einer überdachten  

                                                  Fahrradabstellanlage am Südeingang des Erfurter Hauptbahnhofes 

 

Sachverhalt 

Für den Neubau der Fahrradstation II am Südeingang des Erfurter Hauptbahnhofes werden durch 

den Freistaat Thüringen gemäß ÖPNV- Investitionsrichtlinie Zuwendungen in Höhe von 80% der 

zuwendungsfähigen Kosten als Anteilsfinanzierung gewährt. Mit dem Zuwendungsbescheid vom 

27.05.2014 wurden der Landeshauptstadt bis zu 266.300,00 EUR Fördermittel zur Verfügung 

gestellt. Die entsprechenden Komplementärmittel zuzüglich der nichtzuwendungsfähigen Kosten 

wurden gemäß o.g. Beschlusslagen durch Stellplatzablösebeiträge bereitgestellt. 

Durch die nachfolgenden unvorhersehbaren Sachverhalte kam es während des Bauablaufes zu 

Kostenerhöhungen  und Bauverzögerungen. 
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1. Die Kostenerhöhungen sind begründet durch: das komplizierte Baufeld, zusätzliche 

Sicherungsleistungen, den schlechten vorhandenen Baugrund mit notwendigem 

Bodenaustausch und Baugrubenverbau sowie abweichender unterirdischen Leitungstrassen 

im Baufeld.  

2. Durch die Erbringung der zusätzlichen Leistungen ist gleichzeitig eine Bauverzögerung 

eingetreten, durch die die geplante Fertigstellung im Jahr 2015 nicht mehr möglich war. 

 

Über die anstehenden Kostenerhöhungen der Tiefbauarbeiten  wurde der zuständige Ausschuss 

FLRV im Rahmen der Vergabedrucksache DS 2801/15 durch das Amt für Grundstücks- und 

Gebäudeverwaltung  informiert. 

Durch die Verwaltung wurde beim Fördermittelgeber eine Erhöhung der Fördersumme beantragt, 

die mit dem 2. Änderungsbescheid vom 21.12.2015 um  43.600 EUR  erhöht wurde. 

 

Die Erforderlichkeit des Mehrbedarfes an Stellplatzablösebeiträgen in Höhe von max. 44.327 EUR 

begründet sich aus den sich aus dem 2. Änderungsbescheid ergebenden notwendigen 

Komplementärmitteln und weiteren nicht zuwendungsfähigen Kosten. 
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